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verlegt worden iſt, wird von einer

n der Vorjahre hier abgeſehen ;

kann aber auch auf Grund dieſer Erhebung von einem Fortſchreiten der induſtriellen
auch der Termin der Spätjahrserhebung , wie ſchon erwähnt , vor

zahlenmäßigen Vergleichung der Erhebungsergebniſſe mit dene

im allgemeinen
Entwickelung geſprochen werden .

Was die 8120 Motorbetriebe insbeſondere betrifft , jo benutzten davon 6747 nur eine

etementare Triebkraft , Die übrigen mehrere bis zu 5. Der Art der verwendeten Triebkraft nach

benutzten 4001 Betriebe Elektrizität , 2281 Waſſer , 2005 Dampf , 776 Gas , 621 Benzin , 41

Petroleum , 14 Druckluft , 2 Wind und je 1 Betrieb Heißluft und Spiritus .

2 . Betriebe , für die beſondere Vorſchriften des Bundesrats gemäß § 1206 der Gew. Ordg .

erlaſſen ſind , ſoweit nicht ſchon bei Ziffer 1 gezählt : 4695 . Die Zahl der beſchäftigten Arbeiter

betrug hier insgeſamt 8124 .

Im einzelnen gliederten jih dieſe Betriebe wie folgt : Bäckereien und Konditoreien 2724

mit 4312 Arbeitern , Maler⸗ , Lackierer⸗ und Anſtreicherwerkſtätten 1079 mit 2334 Arbeitern ,

Steinbrüche und Steinhauereien 819 mit 1317 Arbeitern , Bürſten⸗ und Pinſelmachereien uſw . 42

mit 105 Arbeitern , Buchdruckereien und Schriftgießereien 24 mit 39 Arbeitern , Lumpenſortierereien

6 mit 17 Arbeitern und 1 Thomasſchlackenlager , das zurzeit der Erhebung keine Arbeiter beſchäftigte.

Weiter anzuführen ſind hier nach der Sondererhebung vom 1. Juli 1903 : 4120 der Ge⸗

werbeaufſicht der ordentlichen Polizeibehörden unterſtehende Gaſt⸗ und Schankwirtſchaften mit

12 957 fremden Hilfskräften .

4 . Fahrnisverſicherung — Badiſche Verſicherungsgemeinſchaft.
Mit einer gewiſſen Berechtigung fonnte früher von einem Verſ icherungs - Notſtandin der

Hinſicht geſprochen werden , daß beſtimmte Riſiken , namentlich landwirtſchaftliche Auweſen mit weicher

Dachung (Stroh , Schindel ) und beſtimmte Induſtrieanlagen in Gebirgsgegenden , wegen erhöhter

Brandgefahr für ihre Fahrniſſe zu angemeſſenen Bedingungen im freien Ver

Deckung fanden.
Rachdem, um dieſem Übelſtand zu ſteuern , von der Großh. Regierung zuerſt mit dem Deutſchen

Phönix, Verſicherungs⸗Aktien⸗Geſellſchaftin Frankfurt a. . , ein Abkommen zur Deckung dieſer

notleidenden Rifiken getroffen worden war , welches dankenswerte Ergebniſſe gezeitigt hat, wurde

die Verſicherungsmöglichkeitdadurch erweitert und erleichtert , daß auf Anregung des Großh . Mini⸗

ſteriums des Innern die „ Vereinigung der in Deutſchland arbeitenden Privat⸗Feuerverſicherungs⸗

Geſellſchaften “ mit Wirkung vom 1. Januar 1908 eine Verſicherungsge meinſchaft für dieſe

notleidenden Riſiken im Großherzogtum ins Leben rief . An der Verſicherungsſumme der für die

Gemeinſchaft übernommenen Riſiken nimmt jede zugehörige Geſellſchaft im Verhältnis ihrer badiſchen

Prämieneinnahme teil . Sehr weſentlich iſt vor allem das Zu geſtändnis , daß die Gemeinſchaft

bei landwirtſchaftlichen Fahrniſſen unter Weichdachung eine Höchſtprämie von 5. Mo fürs Tauſend

verſicherter Summe in Anſatz bringt . Die Gef chäftsführung liegt in den Händen der Badiſchen

Feuerverſicherungsbank in Karlsruhe und des bereits genannten Deutſchen Phönix , vertreten durch

feine Generalagentur in Karlsruhe . Anträge auf Aufnahme in die Verſicherungsgemeinſchaft

von Riſiken , die im freien Verkehr keine Deckung gefunden haben , ſollen erſt geſtellt werden : bei

Verſicherungen einfacher Art , insbeſondere auch landwirtſchaftlicher Betriebe , wenn ſie von mindeſtens

zwei , bei Verſicherungen induſtrieller oder ſonſtiger großgewerblicher Aulagen , wenn ſie von fünf

Vereinigungsgeſellſchaften abgelehnt worden find . Die Auträge ſind vom Verſicherungsſuchenden

( entweder ſelbſt oder durch Vermittlung des Bürgermeiſteramts ) bei dem Agenten einer der

beiden geſchäftsführenden Geſellſchaften einzureichen .

Im Jahre 1910 , dem dritten Geſchäftsjahr der Verſicherungsgemeinſchaft, war erfreulicher —

weiſe die Benutzung dieſer Verſicherungsmöglichkeit noch lebhafter als in den beiden Vorjahren .

Es wurden nicht weniger als 162 Anträge ( 1909 : 110 , 1908 : 66) geſtellt, von denen 148 durch

Aufnahme in die Gemeinſchaft und 5 durch Übernahme der Verſicherung im freien Verkehr erledigt

wurden ; 4 weitere ſind zwar ebenfakls in die Gemeinſchaft aufgenommen worden , jedoch konnten

die Verſicherungsſcheine erſt im Jannar fb . Is . ausgefertigt werden . In zwei Fällen führten die

Verhandlungen zu keinem Abſchluß , weil den Autragſtellern die geforderten Prämien zu hoch waren ,

und in drei Fällen mußten die Anträge aus objektiven und ſubjektiven Gründen abgelehnt werden .

An den im Jahre 1910 abgeſchloſſenen Gemeinſchafts⸗Verficherungenſind 20 Amtsbezirke

beteiligt . Der Zahl der Verſicherungen nach ſind dabei am meiſten beteiligt die Amtsbezirke

Schönau , Donaueſchingen und Neuſtadt mit 36 Verficherungen über 193636 / Verſicherungs⸗

ſumme , 26 Verſicherungen über 193 136 / , 14 Verſicherungen über 49 248 / ; die höchſte

kehr keine



Verſicherungsſumme verzeichnet der Amtsbezirk Mannheim mit 747825 „ / bei 5 Verſicherungen .
Die kleinſte Verſicherungsſumme betrifft eine Fahrnisverſicherung im Bezirksamt Schönau mit
765 „ ½, die größte die Verſicherung eines Kohlengeſchäfts im Amtsbezirk Mannheim mit 707 000 M,
Unter Abrechnung der inzwiſchen erloſchenen Verſicherungen verblieb für die Verſicherungsgemein⸗
ſchaft einſchließlich des Beſtands aus dem früheren Abkommen mit dem Deutſchen Phönix ein

Geſamtendbeſtand von 290 Policen über 3328 290 / Verſicherungsſumme .
Die Prämien⸗Einnahme im Jahre 1910 betrug 18 373 / , während nicht weniger als

64993 / Schäden zu bezahlen waren , ſo daß allein hieraus die Verſicherung der notleidenden

Riſiken den Geſellſchaften einen Verluſt von 46620 AM verurſachte .

5. Die der Landesaufſicht unterſtellten badiſchen privaten Verſicherungs⸗
unternehmungen .

Das Reichsgeſetz über die privaten Verſicherungsunternehmungen vom 12 . Mai 1901 hat
zur Beaufſichtigung der großen Verſicherungsunternehmungen , deren Geſchäftsbetrieb ſich über
einen Bundesſtaat hinaus erſtreckt , eine beſondere Reichsbehörde , das Kaiſerliche Aufſichtsamt für
Privatverſicherung in Berlin , geſchaffen . Die Beaufſichtigung derjenigen Verſicherungsunterneh⸗
mungen dagegen , deren Geſchäftsbetrieb durch die Satzung oder die ſonſtigen Geſchäftsunterlagen
auf das Gebiet eines Bundesſtaats beſchränkt iſt , wird nach §S 2 des genannten Geſetzes durch
Landesbehörden ausgeübt . Für das Großherzogtum wurde durch landesherrliche Verordnung vom
28 . Juni 1901 das Miniſterium des Innern als zuſtändig zur Beaufſichtigung erklärt .

Am 1. Januar 1911 unterſtanden der Aufſicht des Miniſteriums des Innern 958 private
Verſicherungsunternehmungen , das ſind 18 mehr als am gleichen Tag des Vorſahrs . Diefe Unter -

nehmungen verteilen ſich — ziemlich unregelmäßig — auf das ganze Großherzogtum . Es ſind
nur vier Amtsbezirke — Borberg , Pfullendorf , Sinsheim und Tauberbiſchofsheim —, aus denen
keine Verſicherungsunternehmung angemeldet iſt . Über die einzelnen Verſicherungszweige , die von

dieſen Unternehmungen betrieben werden, und über die Verteilung der Unternehmungen auf dieſe
Zweige unterrichtet die nachfolgende Überſicht ; die in Klammern eingeſchloſſenen Zahlen geben dabei
den jeweiligen Stand auf 1. Januar 1910 an :

Baht det

Verſicherungszweige Unternehmungen
Sterbekaſſen ( 186 )

Krankenkaſſen mit Gewährung eines Sterbegelds . . 141 ( 189 )
Krankenkaſſen ohne z y 8 Ee NER ( 77)
Kaffen für Renten - , Militärdienft - oder MutterjHafts -

verſicherung 6 ( 3)
Feuerverſicherungs - , Spiegelglasverſicherungs - , Haft -

pflichtverſicherungs - Geſellſchaften . 6 (5)
Gemiſchte Viehverſicherungsvereie . 5 ( 5)
Reine Rindviehverſicherungsvereine ! ) . . . . 528 ( 529 )

„ Pferdeverſicherungsvereineẽ 826 ( 28 )

„ Zlegenvirſichetungsvereitieee E o a 21 ( 16 )

Schlachtviehverſicherungsvereine 7 ( ) .

Mit Ausnahme einer Spiegelglasverſicherungsunternehmung , die von Einzelunternehmern
betrieben wird , ſind alle dieſe Verſicherungsunternehmungen auf dem Grundſatz der Gegenſeitigkeit
ihrer Mitglieder aufgebaut . Von ihnen haben bis jetzt durch das Miniſterium des Innern 269
die Genehmigung zum Geſchäftsbetrieb als den Vorſchriften des eingangs genannten Auffichtsgeſetzes
entſprechende „Verſicherungsvereine auf Gegenſeitigkeit “ und damit die Rechtsfähigkeit erhalten .
Und zwar ſind dies 58 Sterbekaſſen , 23 Krankenkaſſen mit Sterbegeld , 45 Krankenkaſſen ohne
Sterbegeld , 1 Rentenverſicherungs - 1 Militärdienſtverſicherungs - und 3 Mutterſchaftsverſicherungs—
kaſſen, 2 Feuerverſicherungs - 2 Spiegelglasverſicherungsvereine und 1 Haftpflichtverſicherungskaſſe,
95 Rindvieh⸗ , 11 Pferde⸗ , 20 Ziegen - und 7 Schlachtviehverſicherungsvereine . Sämtliche 269

( 228 ) Unternehmungen konnten von der Aufſichtsbehörde als ſogenannte kleinere Vereine im Sinne
des § ög des mehrfach erwähnten Reichsgeſetzes anerkannt werden , wodurch ihnen nicht unweſentliche
Erleichterungen hinſichtlich der geſamten Einrichtung und Geſchäftsführung geboten ſind.

„JAußerdem ſind in dem durch Landesgeſetz vom 26. Juni 1890 geſchaffenen „Badiſchen Viehverſicherungsverband “ zurzeit1e9, Orts Viehberſicherungsanſtalken und Bereine zuſammengeſchloſſen , die dem Reichsgeſeß vom 12. Mai 1901 nicht unterſtehen unddeshalb in obiger Zahl nicht inbegriffen ſind.
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